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Glonner Str. 19c

85640 Putzbrunn

Telefon: 089 / 42 00 179 - 00

Telefax: 089 / 42 00 179 - 06

Email: st-stephan.putzbrunn@ebmuc.de

I nternet: www.st-stephan-putzbrunn. de

Bestattervertrag ab 01 .01.2012

zwischen der

Katholischen Kirchenstiftung St. Stephan Putzbrunn

vertreten durch den Kirchenvenrualtungsvorstand Nobs, Christoph, Pfarradministrator,
handelnd aufgrund Kirchenvenrvaltungsbeschluss vom 24.06 .201 1

und

Schwarz Bestattungsdienst Gmbh,
85540 Haar, Auzingerstraße 16

vertreten durch Herrn Werner Schwarz.

Putzbrunn ,21.12.2011



Friedhofsordnung
für den kirchlichen Friedhof in

85640 Putzbrunn, Glonner Straße 1gc

g 1 Ailgemeines

Der Friedhof in Putzbrunn ist ein kirchlicher Friedhof im Sinn des kirchlichen Gesetzbuches
(cc' 1240 - 1243 CIC). Er wird gemäß Art. 23 Abs, 1 Satz 2 BayStiftG und Art, 9 KiStiftO von
der Kirchenverwaltung St, Stephan, putzbrunn, verwaltet.

g 2 Zweckbestimmung
(1) Der Friedhof dient zur Bestattung der Katholiken der Pfarrei St. Stephan, putzbrunn, mit

den Ortsteilen Oeaienstockach, Solalinden und Waldkolonie, die bei ihrem Tod in dieser
Pfarrei wohnten oder sich aufhielten oder nach den Bestimmungen dieser Fr,iedhofsord-
nung Anspruch auf Bestattung haben,

(2) Mit Erlaubnis der Kirchenverwaltung können in dem Friedhof auch auswärtige Kathotiken
bestattet werden, die ihn entweder selbst als ihren Begräbnisplatz gewählt haben oder
nach dem Wunsch ihrer Angehörigen darin beerdigt werden sollen. Wenn eine ord-
nungsgemäße Beisetzung nicht anderweitig sichergeitellt ist, ist auch die Beisetzung der
im Gemeindegebiet oder in einem angrenlenden gemeindefreien Gebiet Verstorbänen
oder tot Aufgefundenen zu gestatten.

(3) Nichtkatholiken und Katholiken, denen das kirchliche Begräbnis nicht gewährt werden
kann' werden auf Grund der staatlichen Bestimmungen in diesem Fri'edhof beerdigt,
wenn sie im Gebiet der Pfarrei entweder wohnten oder dort gestorben sind und wenn kei-
ne andere geeignete Grabstätte vorhanden ist.

g 3 Anmeldung der Bestattung
Bestattungen sind unverzüglich beim Pfanamt anzumelden, damit Grabstelle und Bestat-
tungstermin festgelegt werden können.

$ 4 Grabtiefe
(1) Die Tiefe des Grabes ist so zu bemessen, dass der Abstand von der Erdoberfläche bis

zur Grabsohle mindestens 1,80 m, beirieferlegung 2,40 m beträgt.
(2) Aschenreste von Verstorbenen sind mindestens 1 m unter der Erdoberfläche beizuset-

zen.

$ 5 Ruhefrist
Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung eines Grabplatzes beträgt 10 Jahre, bei Kindern bis
zum vollendeten 5. Lebensjahr 7 Jahre.

S 6 Grabstätten
(1) sämtliche Grabstätten sind Eigentum der Kirchenstiftung.

(2) Es kann nur ein Nutzungsrecht an ihnen nach den Bestimmungen dieser Friedhofsord-
nung eMorben werden. Die Dauer des Nutzungsrechts wird duöh die Ruhefrist der letz-
ten Bestattung bestimmt.
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(3) Grabstätten im Sinne dieser Friedhofsordnung sind Einzelgräber, Doppelgräber,

(4) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Friedhofsplan, in dem die Grabstätten
fortlaufend nummeriert sind,

(5) Eine Ubertragung. des Nutzungsrechts auf Dritte ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der Kirchenverwaltung zulässig.

(6) Mit dem Tod des Nutzungsberechtigten geht das Recht auf die in g 7 Abs. 1 Satz 2 be-
zeichneten Personen in der genannten Reihenfolge über, unbesöhadet einer anderen
vertraglichen oder testamentarischen Regelung. Innerhalb der genannten Reihenfolge
hat das höhere Alter das Vorrecht.

$ 7 Belegung
(1) In ein Grabnutzungsrecht können innerhalb einer Ruhefrist der Nutzungsberechtigte und

dessen Angehörige bestattet werden, Angehörige im Sinne dieser Bestimmung JinO: e-
hegatten, Verwandte der aufsteigenden Linie (Eltern) und der absteigenden tiniä (t<inOer,
Enkel), angenommene KinCnr und Geschwister des Nutzungsbereöntigten sowie die E-
hegatten dieser Personen. Die Beisetzung anderer Personen bedarf där ausdrücklichen
Genehmigung durch die Kirchenverwaltung.

(2) ln Doppelgräbern dürfen innerhalb einer Ruhefrist nur höchstens vier Verstorbene bei
Tieferlegung beigesetzt werden.

(3) In Einzelgräbern dürfen innerhalb einer Ruhefrist nur höchstens zwei Verstorbene bei
Tieferlegung beigesetzt werden.

g 8 Verlängerung

Die Kirchenstiftung kann auf Antrag des Nutzungsberechtigten das Nutzungsrecht gegen er-
neute Zahlung der Nutzungsgebühr verlängern. Berechtigte, die dies wünichen, Äaben für
die rechtzeitige Verlän-g_erung zu sorgen. Nach Erlöschentes Nutzungsrechts und nach Ab-
lauf der Ruhefrist verfügt die Kirchenverwaltung über die Grabstättdn. Der bisherige Nut-
zungsberechtigte wird schriftlich darauf hingewiesen, wenn er von der Erneuerung däs Nut-
zungsrechtes nicht rechtzeitig Gebrauch gemacht hat und seine Anschrift bekannt ist.

Die Verlängerungsfrist soll einen Zeitraum von 10 Jahren umfassen. Abweichende Fristen
sind im Einzelfall mit Zustimmung der Kirchenverwaltung möglich.

g 9 Grabmaße

(1) Der Kirchenfriedhof Putzbrunn ist ein historischer Friedhof. Die Grabstätten haben sich
unabhängig von heutigen Vorgaben, zur Anwendbarkeit von Friedhofsmaschinen wie
Grabbaggern, entwickelt. Die Grabstätten haben daher folgende Mindestmaße:

a) Einzelgräber: Länge 2,10 m, Breite 0,80 m, Abstand 0,30 m.
b) Doppelgräber: Länge 2,1.0 m, Breite 1,50 m, Abstand 0,30 m,

(2) Bestehende Grabbeete haben Bestandsschutz.
Die Grabbeete erhalten bei Neubelegung folgende Maximalmaße (Aussenkante der Grabein-
fassung):

a) Einzelgräber: Länge: 1,40 m Breite: 0,70 bis 1,49 m
b) Doppelgräber: Länge: 1,40 m Breite: 1,50 - 2,60 m
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g 10 Grabanlage
(1) Grabmale, Einfriedungen und sonstige bauliche Anlagen (insgesamt: Grabantage) dürfennur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Kirchänverwaitung errichtet, entfernt oderverändert werden, Hierfür ist ein Entr,vurf im Maßstab 1:10 einz"uieicnen, aus dem alle

Einzelheiten Über Werkstoff, Art und Größe der Grabanlagen einschliegich der Inschrifl
zu ersehen sind. ohne Zustimmung der Kirchenverwaltun! aufgestellte oo"r veränderte
Grabanlagen können auf Kosten d-es Nutzungsberechtigtän näcn uäig"bli.ner schriftti-
cher Autforderung zur Beseitigung von der Kirchenverwallung entfernt vieroen.

(2) Die Grabanlage muss sich in die Umgebung der Grabstätten einfügen und darf insbe-
sondere nach Form, Stoff und Farbe nicht veiunstaltend wirken. Die örabmale müssen in
die Grablinie und zwar innerhalb der Maße der Grabstätten gestellt werden.
Ein Grabsteinfundament muss vom Nutzungsberechtigten nach Bedarf selbst in Auftraggegeben werden.

(3) Die Zustimmung zur Aufstellung, Veränderung und Entfernung ist zu versagen, wenn dieGrabanlage nicht den Vorschriften dieser Frieähofsordnung entspricht,
(a) Die Grabmale sind Eigentum des Nutzungsberechtigten, der auch für deren Standsicher-

heit verantwortlich ist. Für die Erstellung, die Abnatimeprüfung und die lannicne prüfung
der Grabanlagen gilt die ,,Technische nnleitung zur Standsicnerneit von brabanlagen( TA
Grabmal)" Ausgabe August 2006. Nach Ablaiuf des Nutzungsrechts trätz nuroioeirng
nach angemessener Frist nicht entfernte Grabmale gehen ii oie verfügungsgewalt der
Kirchenstiftung über.

Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, vor Ablauf der
dament und Einfassung auf eigene Kosten zu entfernen
nen.

(5) Der Nutzungsberechtigte hat jeweils der Friedhofsverwaltung die Beauftragung vonDienstleistungserbringern anzuzeigen. Tätig werden können nür solcnä öi"n.tlirlungi-
erbringer' die in fachlicher, betrieblicher uni persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. So-fern seitens der Friedhofsverwaltung innerhalÜ von vier Wochen nach Rnieige keine Be-denken geltend gemacht werdon, können die Arbeiten ausgeführt werden.

S 11 Pflege der Grabstätten und Umweltschutz
(1) Die Grabanlage ist vom Nutzungsberechtigten in ordenlichem Zustand zu halten.
(2) oberster Grundsatz der Grabpftege ist die Abfallvermeidung.
(3) Kränze und Grabgestecke müssen aus kompostierbaren Stoffen bestehen.
(4) Grablichthüllen müssen aus wiedervenvertbaren oder wiederverwendbaren Stoffen be-

stehen.

(5) Ein nicht ordnungsgemäß gepflegtes Grab kann nach angemessener Abmahnung aufKosten des Nutzungsberechtigten in ordnung gebracht werden,

$ 12 Haftung
Die Kirchenstiftung übernimmt für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung derFriedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch dritte peÄoien, deren Beauftragte
oder durch Tiere entstehen, keine Haftung.

g 13 Gebühren
Die Höhe der GebÜhren ergibt sich nach Maßgabe der jeweils aktuellen Gebührenordnung.
Die bisherige Gebührenregelung gilt bis zur Neüfastrng'.in.r Gebührenordnung fort.
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g 14 Offnungszeiten
Der Friedhof ist während de_s Tageslichts, von Oktober bis März auch während der Gottes-dienstzeiten der Kirche geöffnet.

$ 15 Ordnungsvorschriften
Die Besucher haben-sich ruhig und der würde des ortes entsprechend zu verhalten. DenAnordnungen der Aufsichtspersonen rst Forge zu reisten.
Insbesondere ist innerhalb des Friedhofes nicht gestattet:

a) Wege; Plätze und Gräber zu verunreinigen sowie Grabmale zu beschädigen;
b) Pflanzenschutzmittel oder chemische Mittel zu venvenden;
c) zu rauchen, zu lärmen oder zu spielen;
d) Kraftfahrzeuge oder Fahrräder zu benützen;
e) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzunehmen;
0 ohne Genehmigung Druckschritten zu verteitr,n oder waren aller Art, insbesondere Blu-men und Kränze anzubieten:
g) Mobiltelefone eingeschartet zu halten und zu benützen;
h) gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten;
i) Abfälle an anderen als den vorgesehenen plätzen abzulegen;j) Arbeiten in der Nähe einer Bestattung sowie an Sonn- und Feiertagen auszuführen.

Die Kirchenvenrraltung St. stephan hat in ihrer sitzung vom ,,?k .o.b.,lL, vorstehende Fried-hofsordnung als Ortski ng beschlossen.
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Eine stiftungsaufsicht migung für den Einzelfall wird beantragt.
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vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit stiftungsaufsichflich genehmigt und tritt am Tageihrer Veröffentlichung in Kraft.

München, oen ..?9:.1:./.1{l Für den Ezb, Finanzdirektor
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Erich Sczepanski
Oberamtsrat i,K.

Die Friedhofsordnu Anschlag an einer Tafel im Friedhof mindestens 4 wochen
H:"::,::P[::'[1"]::sl1i::n!q il einem 6;,; ;;; ffiil ;äöffi ü.ffiffir
::::g,,Hll.,?::I::1..1,"?:gJi!s,un! oe, ee;nois;ö;;, vlioää.lriJriiä1,i1;",1";j",T,.1:
verwa ltu ngsvorstand schrifilich festzuha lten.
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(1)

Gebührenordnung
für den kirchlichen Friedhof der

kath. Pfarrkirchenstiftung St. Stephan
85640 Putzbrunn, Glonner Str. 19c

$ 1 Allgemeines

Für die Benutzung des kirchlichen Friedhofs in Putzbrunn sowie des Leichenhauses
Putzbrunn werden Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben.

S 2 Gebühren

Die Grabnutzungsgebühr beträgt nach der Breite des Grabbeetes (Außenkante der Gra-
beinfassung) pro angefangene 10 cm 3,00 € pro Jahr .)

Die Gebühren werden im Vorhinein eingehoben, Bei jeder weiteren Bestattung ist die
Gebühr bis zum Ablauf der Ruhefrist zu ergänzen, Werden die Gebühren durch Ande-
rung der Friedhofsordnung künftig angehoben, so gilt die Anhebung ab dem Anhebungs-
zeitpunkt auch für bereits laufende Nutzungsrechte unter Anrechnung etwa bereits vor-
ausgezahlter Gebühren

(3) Die Kirchenstiftung hat das Bestattungsunternehmen Schwaz Bestattungsdienst GmbH,
85540 Haar, Auzinger Str, 16, mit der Durchführung von hoheitlichen Bestattungsaufga-
ben (Aufbahrung, Leichentransport im Friedhof, Grabaushub und Grabverfüllung) betraut.
Die jeweiligen Gebührensätze des Bestattungsunternehmens sind Bestattungsgebühren,
die zusätzlich zu den Grabnutzungsgebühren bei Bestattungen fällig werden.

(4) Für jede Benutzung des Leichenhauses wird eine Gebühr in Höhe von 50,- Euro erho'
ben.

Die Kirchenverwaltung Putzbrunn hat in ihrer Sitzung vom 24.06.2011 vorstehende Gebüh-
renordnung als Ortskirchensatzung beschlossen,

,/4

(2)
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Bei einem Grabbeet von 1,35 m Breite werden beider erstmaligen Belegung und Vorauszahlung
für 10 Jahre 14 x 3,- Euro x 10 = 420,- Euro erhoben,
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